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Vertragsverhältnis
ïAnkauf des Skipasses

ïVertragsverhältnis, Auch Freifahrt bedingt 
Vertragsverhältnis

ïHauptpflicht ist die Beförderung

ïVertragliche Nebenpflicht ist die Wahrung der Sicherheit 
des Fahrgastes und dessen körperliche Unversehrtheit

ïHaftung als Wegehalter nach Ä1319 a ABGB

ïHaftung aus dem Vertragsverhältnis auch für leichte 
Fahrlässigkeit

ïBeweislastumkehr nach Ä1298 ABGB: Voraussetzung: 
objektiv fehlerhaftes vertragswidriges Verhalten des 
Schädigers, z.B. überirdisch über die Piste verlegter 
Schlauch zu einer Schneekanone
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Beweislastumkehr

ïWenn objektiv fehlerhaftes Verhalten, hat der 

Betreiber zu beweisen, dass ihn an der Nichterfüllung 

der vertraglichen (Neben)verpflichtung kein 

Verschulden trifft. Er hat sich frei zu beweisen.

ïUnklarheiten gehen zu seinen Lasten

ïWesentliche Beweiserleichterung für den 

Geschädigten 
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Typische-Atypische Gefahren
ïBetreiber muss nicht vor jeder Gefahr schützen

ïEinzelfall! Es kommt auf das Überraschungsmoment 
an!

ïWenn Gefahr erkennbar ist, für das alpine Gelände 
geradezu typisch ist und damit zu rechnen ist, dann:

ïTypische Gefahren: von weiten sichtbare Mulde, 
leicht apere Stellen im Frühjahr, kleinere Steine auf 
der Piste, Schwunghügel, Bäume am Waldrand

ïAtypische Gefahren: Das sind solche, die man nicht 
ohne weiteres erkennen kann oder mit denen man 
nicht rechnet und solche, die man trotz Erkennbarkeit 
nur schwer vermeiden kann.
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Typische-Atypische Gefahren

ïMaßgeblich für die Abgrenzung von typischen 

Gefahren ist das Überraschungsmoment

ïFür Art und Umfang der Absicherung ist das 

Verhältnis zwischen Größe und Wahrscheinlichkeit 

der atypischen Gefahr sowie ihre Abwendbarkeit 

durch das Gesamtverhalten eines 

verantwortungsbewussten Pistenbenützers und durch 

den Pistenhalter mit den nach der 

Verkehrsanschauung adäquaten Mitteln maßgebend
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Organisierter Skiraum-freier Skiraum

ïPistensicherungspflicht erstreckt sich nur auf den 

organisierten Skiraum, das sind Pisten und Skirouten

ïFreier Skiraum ist nicht zu schützen- Hier gilt die 

Eigenverantwortung der Benützer!

ïWichtig ist die Kennzeichnung des Pistenrandes

ïBeispiel: Markierungslinie stimmt mit 

Präparierungslinie nicht überein. 2 Schifahrer 

verlassen ungewollt die Piste und stürzen über 60 cm 

hohe Präparierungskante auf die Piste

ïHaftung 0:1 der Bergbahn, kein Mitverschulden, da 

ĂVerlassenñ der Piste nicht erkennbar war
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TITEL

ïText
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Präparierungskante

ïText
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TITEL

ïText
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Sicherung des organisierten 

Skiraums
ïVerpflichtung zur Pistensicherung besteht auch für den 

Pistenrand bis ca. 2 Skilängen über diesen hinaus.

ïBegründung: Mit einem Sturz über den Pistenrand ist 
immer zu rechnen, auch bei mäßiger Geschwindigkeit 

ïAtypische Gefahren sind auch dann zu sichern, wenn sie 
sich knapp neben der Piste befinden

ïBeispiele: oberirdischer Schlauch einer Schneekanone, 
Anschlusskasten einer Schneelanze, Baumpflock ca. 1 
Meter außerhalb der Piste, scharfkantiger Steher eines 
Pistenschildes unmittelbar am Pistenrand

ïIn Steilhang  mit ca 40% Gefälle: Pflicht zur Absicherung 
der Seitenteile des Sockels einer Liftstütze, da mit Stürzen 
und mit dem Abrutschen gerechnet werden muss.
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Typische Gefahren

ïNicht zu sichern sind: ein Schneezaun, der leicht 

wahrnehmbar ist und weiträumig umfahren werden 

kann, die Führung einer bloßen Pistenausfahrt durch 

zwei gut einsehbare Baumgruppen mit einem über 6 

Meter breiten Freiraum, ein neben dem Skiweg

herausragender Fels, der aus ca. 100 Meter 

Entfernung wahrnehmbar ist und auch von einem 

Skifahrer mit geringem Können gefahrlos passiert 

werden kann
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2 Ob 186/15i
Atypische Gefahren

ïText
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2 Ob 186/15i:

ÅHaftung 1:1

ÅHohe Geschwindigkeit (65km/h), Sturz in Kurve 
und über Böschung hinaus in Baumgruppe

ÅRichtungsänderung über 100 m sichtbar

ÅRichtungsänderung über 90°, Quergefälle 11%

ÅBöschung 83%/40° mit mehreren Bäumen

ÅSkifahrer neigen zu schneller Fahrweise, um 
Schwung zu holen

ÅPistenrand durch Absperrband gekennzeichnet
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ïText
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2Ob 186/15i

ÅGleichteiliges Verschulden: Haftung des 
Pistenhalters, weil Böschung abzusichern 
gewesen wäre. Schwere Verletzungen sind bei 
einem Sturz über den Pistenrand hinaus nicht 
vermeidbar ( Baumgruppe)

ÅVerantwortungsbewusster Skifahrer richtet seine 
Geschwindigkeit nach den Verhältnissen ein

ÅSturz per se begründet kein Verschulden, aber 
Verhalten vorher ( Hier zu hohe Geschwindigkeit) 
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste
12 Cg97/12p LG Innsbruck

ÅKläger 12 Jahre alt, sehr guter Schifahrer

ÅPiste für Training vom Publikumsskilauf 
abgesperrt

ÅPiste wird den Vereinen unentgeltlich für 
Trainingszwecke zur Verfügung gestellt

ÅPistenrand künstlich aufgeschüttet

ÅSteile Böschung, Krainerwand, Bäume, 
Schlepplifttrasse
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste

ÅLetzte Fahrt des Klägers auch für Fotozwecke

ÅSturz nach erstem Tor, Kläger wird ausgehebelt 
und prallt nach 7,7 m Luftfahrt gegen den Baum 

ÅSchwerste lebensgefährliche Verletzungen

Å375 Tage stationär

Å100 % Pflegefall

ÅKlage gegen Pistenhalter, Skiclub und Obmann, 
der auch den Kurs setze
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste

ÅSV Gutachten:

ÅGeschwindigkeit nach erstem Tor bereits bei rund 
40km/h

ÅSturz über Böschung führt zu freiem Fall 

ÅPiste im Unfallbereich nicht für Training geeignet, 
da zu eng und Böschung nicht abgesichert

ÅPistenhalter überließ Absicherung dem Skiclub

ÅStrafverfahren ggObmann endete mit Diversion
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste

ÅB-Netz hätte schwere Verletzungen verhindert

ÅYƻǎǘŜƴŀǳŦǿŀƴŘ ǊǳƴŘ сллΣлл ϵΣ !ǊōŜƛǘǎȊŜƛǘ ǊǳƴŘ 
15 Minuten

ÅB-Netz wäre auch für Publikumsschilauf 
erforderlich gewesen wegen der steilen 
Böschung, des abfallenden Geländes, der Bäume 
und der Schlepplifttrasse
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste

ÅBeurteilung durch LG Innsbruck:

ÅSolidarhaftung aller Beklagten

ÅPistenhalter haftet, weil Böschungssituation eine 
atypische Gefahr darstellt- Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht, gilt auch für 
Pulikumsskilauf!

ÅSportverein haftet, weil ihn eine erhöhte Pflicht 
zur Gefahrenabwehr trifft - vor allem aufgrund 
der im Wettkampfsport immanent höheren 
Gefahren
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste

ÅVereinsobmann und Kurssetzer haftet, weil er 
nicht erkannte, dass eine sachgerechte 
Absicherung fehlt.

ÅEr hätte entweder absichern müssen oder Start 
nach unten verlegen müssen

ÅAufgrund der schnellen Geschwindigkeiten 
müssen Sturzräume zur Verfügung stehen

ÅSachverständigenhaftung nach § 1299 ABGB
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Unfall bei Skitraining auf Skipiste

ÅMitverschulden des Klägers wurde verneint

ÅFahrfehler und Stürze können nicht 
ausgeschlossen werden- dies gilt für den 
Publikumsschilauf und umso mehr für den 
Skirennlauf

ÅSchirennläufer werden geradezu aufgefordert, an 
die Grenzen zu gehen

ÅUrteil rechtskräftig- Ansprüche der Höhe nach 
werden verhandelt
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Einsatz von Pistengeräten während 
Skibetrieb

ÅSehr restriktive Zulässigkeit, nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, wenn nicht 
unumgänglich notwendig, liegt ein Verstoß vor

ÅAusnahmen: Erste Hilfeleistung, absolute 
Betriebsnotwendigkeit

ÅWenn notwendig, sind geeignete Maßnahmen 
zur Sicherung der Skisportler zu treffen: 
Aufstellung vor Warntafeln, Warnposten bei 
Geländekanten, Fahren am Pistenrand, 
Rundumleuchte, Signalton
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Pistengeräte auf Skipisten

ÅPistengerät ist eine besondere Gefahrenquelle 

ÅAnaloge Anwendung des EKHG, nahezu 
Gefährdungshaftung, das heißt, dass die äußerste 
Sorgfalt anzuwenden ist.

ÅHohe Geschwindigkeiten, meist gegen die 
Fahrtrichtung der Schifahrer, Hohe Gefahr bei 
Geländekanten, Ausweichen meist schlecht 
möglich, schwerwiegende, oft tödliche Folgen
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Schilehrerin vs. Skidoo
2 Ob 113/09w

@ Dr. Andreas Ermacora 2012
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ÅSchilehrerausbildung vor Betriebsbeginn

ÅBetriebsnotwendige Fahrt mit Skidoo

ÅZusammenstoß auf Geländekante

@ Dr. Andreas Ermacora 2012

Schilehrerin vs. Skidoo
2 Ob 113/09w
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ÅVerschuldensteilung 1:3

ÅVertragshaftung / Erfüllungsgehilfe

ÅKlägerin nicht auf Sicht gefahren

ÅReaktionsverzug des Skidoo-Fahrers

ÅSkidoo-Fahrer muss vor Geländekante 

aufstehen

ÅEKHG wegen Verschulden nicht zu 

überprüfen

ÅAnaloge Anwendung/äußerste Sorgfalt wurde 

nicht eingehalten

OLG Innsbruck 2 R 19/09z 
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ÅRevision der Klägerin zurückgewiesen

ÅVerschulden / Einzelfallbeurteilung

ÅVerschulden des Skidoo-Fahrers:

ĂEr hªtte stehen bleiben und warten m¿ssenñ

ÅEKHG nicht zu überprüfen, da von 

Verschuldenshaftung auszugehen ist

OGH 2 Ob 113/09w
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Haftung nach Pistenschluss

ÅVerminderte Sicherungspflichten

ÅSpätheimkehrer sind zu besonderer Vorsicht 
verpflichtet, da keine Pistensicherung, aber 
Arbeiten auf der Piste möglich.

ÅDennoch Mithaftung, wenn z.B. Stahlseil für 
Winde quer über Piste läuft, zumal dies nur 
schwer erkennbar ist und Pistenbenützer nicht 
damit rechnen muss

ÅWarnhinweise im Nahebereich der Gefahrenstelle 
notwendig
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Tödlicher Unfall bei der 
Pistenpräparierung nach Betriebsschluss

ÅPistenpräparierung in den Abendstunden

ÅAbfahrt mit Ski nach Einkehr in Skihütte über die 
gesperrte Piste

ÅSturz des Skifahrers vor der Pistenraupe

ÅSkifahrer wird überrollt und stirbt an der Unfallstelle

ÅEinleitung eines Strafverfahrens gegen den 
Pistenraupenfahrer

ÅZeugen: Pistenraupe fuhr vorwärts! Fahrer hätte 
Skifahrer sehen müssen
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@ Dr. Andreas Ermacora 2012
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Pistenraupenunfall vom 29.03.2007 
in St. Anton a.A.

@ Dr. Andreas Ermacora 2012
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@ Dr. Andreas Ermacora 2012
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@ Dr. Andreas Ermacora 2012
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Tödlicher Unfall bei der 
Pistenpräparierung nach Betriebsschluss

ÅStrafverfahren eingestellt nach Einholung eines 
SV-Gutachtens

ÅFahrer hat äußerste Sorgfalt eingehalten beim 
Rückwärtsfahren (Stehengeblieben, 
Kontaktaufnahme, Warnblinkanlage plus Ton)

ÅAlleinverschulden des alkoholisierten Skifahrers

ÅKeine Zivilklage
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Sicherung vor Lawinen 

ÅLawinen sind atypische Gefahr 

ÅPisten und Skirouten sind vor Lawinen zu sichern

ÅProblemfall, wenn Wintersportler in Hänge 
oberhalb einer Piste einfahren und die 
Pistenbenützer gefährden.

ÅWenn Absperrung nicht möglich, Sperre der Piste 
im Extremfall notwendig
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ÅSchwarzkogl / Sölden

Åein Toter

Lawine auf Piste, 29.03.2003
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Schwarzkogl

ÅLawinenwarndienst warnt vor Erwärmung  in den 
Vormittagsstunden! Steile besonnte Hänge durch 
Selbstauslösung gefährdet

ÅLK beschließt Sperre der Piste für die Mittagszeit

ÅLawine verschüttet um 12 30 Uhr die noch nicht 
zur Gänze gesperrte Piste (Schiweg noch offen!)

Å1 Urlauberkind (4 Jahre) stirbt

ÅErmittlungen gegen die Lawinenkommission
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